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Norm

GdO Slbg 1994 §80 Abs4;

VwGG §28 Abs1 Z5;

VwGG §35 Abs1;

Rechtssatz

Während in der Beschwerde an den VwGH die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, in der

Beschwerde selbst ausgeführt sein müssen und der Verweis auf Schriftsätze in anderen Verfahren nicht ausreichend

ist, läßt sich ein derartiges Erfordernis aus der Slbg GdO 1994 nicht ableiten (Hinweis E 14.6.1991, 89/17/0102, und E

14.6.1991, 89/17/0101, jeweils betre?end die Nö GdO). Im Hinblick auf § 35 Abs 1 VwGG muß die Anführung der

Gründe in der Beschwerde selbst, ohne Verweis auf andere Schriftsätze, den VwGH in die Lage versetzen, zu

beurteilen, ob auch ohne Einleitung eines Vorverfahrens eine unbegründete Abweisung der Beschwerde zu erfolgen

hat. Eine derartige Bestimmung fehlt aber in der Slbg GdO 1994.
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